
IV 

(Vor dem 1. Dezember 2009 in Anwendung des EG-Vertrags, des EU-Vertrags und des Euratom-Vertrags 
angenommene Rechtsakte) 

Erklärungen Irlands zu dem Rahmenbeschluss 2008/909/JI des Rates vom 27. November 2008 über 
die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, durch 
die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt wird, für die Zwecke ihrer 

Vollstreckung in der Europäischen Union 

Erklärung Irlands zu Artikel 7 des Rahmenbeschlusses 

Irland erklärt gemäß Artikel 7 Absatz 4, dass es Artikel 4 Absatz 1 nach dem Inkrafttreten dieses Rah­
menbeschlusses nicht anwenden wird. 

Erklärung Irlands zu Artikel 28 des Rahmenbeschlusses 

Irland erklärt gemäß Artikel 28 Absatz 2, dass es in Fällen, in denen das rechtskräftige Urteil vor dem 
Inkrafttreten des Rahmenbeschlusses ergangen ist, als Ausstellungs- und Vollstreckungsstaat weiterhin die 
vor dem Inkrafttreten dieses Rahmenbeschlusses für die Überstellung verurteilter Personen geltenden Rechts­
instrumente anwenden wird.
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